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Die Schuldenbremse in der COVID-

19-Krise – quo vadis? 

 

Dr. John Meister 

 

 

ABSTRACT 

Die Einführung der Schuldenbremse in 2009 stellte ein weitreichen-

der Paradigmenwechsel in der deutschen Haushaltspolitik dar. 

Durch die effektive Institutionalisierung des grundsätzlichen Neuver-

schuldungsverbots als fiskalisches Verfassungsregime konnte der 

Bundeshaushalt aus dezidierter finanzpolitischer Sicht erfolgreich 

auf den Pfad der Haushaltskonsolidierung zurückgebracht werden. 

Doch mit der COVID-19-Pandemie seit 2020 steht die Schulden-

bremse nunmehr unter einer beispiellosen Belastungsprobe. Der 

nachfolgende Beitrag führt zunächst in die Entstehungsgeschichte 

und Funktionsweise der Schuldenbremse ein. Anschließend erfolgt 

eine Analyse der Wechselwirkungen zwischen der Pandemiepolitik 

und der Schuldenbremse im Zeitraum von 2020 bis Mitte 2023. Zum 

Abschluss des Beitrags wird ein Ausblick gegeben. 

 

Keywords: Schuldenbremse, Haushalt, Haushaltskonsolidierung, 

Corona, COVID-19, Staatsverschuldung 
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1. Einführung 

Der kontinuierliche Anstieg der Staatsverschuldung und die damit 

verbundenen Zinsbelastungen haben im Laufe der Jahrzehnte seit 

Gründung der Bundesrepublik zu spürbaren Einschränkungen der 

Handlungsautonomie des deutschen Staates geführt. Als eine ent-

scheidende Ursache für den Schuldenanstieg gilt die mangelnde 

Wirksamkeit der Institutionen zur Schuldenbegrenzung und mithin 

das unkontrollierte ausgabenexpansive Verhaltensmuster der poli-

tisch-administrativen Akteur:innen in Bund, Länder und Kommunen. 

Exemplarisch für diese fiskalisch kontraproduktive Entwicklung ist die 

ehemalige Regelung zur Begrenzung der Neuverschuldung aus 

1969, die sogenannte „Goldene Regel“ in Artikel 115 des Grundge-

setzes alter Fassung, die über Jahre hinweg fortlaufend konterkariert 

wurde. Die Goldene Regel sah im Prinzip eine einfache, vermeintlich 

effektive Regulierung vor: Im Wesentlichen durfte die Nettokredit-

aufnahme (Neuverschuldung) im Haushalt des Bundes die Summe 

der Investitionen im jeweiligen Haushaltsjahr nicht überschreiten. In-

vestitionen und Neuverschuldung sollten somit im Gleichgewicht ge-

halten werden. Normativer Hintergrund dieser Regelung war der 

Gedanke, dass eine Neuverschuldung eine Belastung für nachkom-

mende Generationen darstellt, weil die Tilgungskosten auf sie exter-

nalisiert werden. Um die auf die Zukunft verschobenen Lasten zu 

egalisieren und die intergenerative Gerechtigkeit wiederherzustellen, 

sollten daher zugleich auch Nutzen generiert werden, von denen die 

zukünftigen Generationen mit profitieren. Dadurch würde das reine 

Abwälzen von Belastungen auf Kosten nachkommender Generatio-

nen verhindert werden. In der Praxis fand die Regelung jedoch kaum 

konsolidierungsförderliche Beachtung. Stattdessen wurde diese 
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Möglichkeit in der Praxis vielmehr zweckentfremdet, um kurzfristig 

orientierte konsumtive Ausgaben kreditär zu finanzieren, indem die-

se schlicht als Investitionen deklariert wurden (Hickel 2013). Maßgeb-

lich für das Scheitern der Goldenen Regel war zudem die Ausnah-

meregelung, nach der eine überschreitende Nettokreditaufnahme 

bei einer „Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts“ aus-

drücklich erlaubt war. Diese Ausnahmeregelung resultierte aus der 

sog. „Großen Finanzreform“ in 1969, mit welcher der Keynesianis-

mus in die deutsche Finanzpolitik Einzug hielt. Im Sinne der keynesi-

anischen Lehren wurde die Finanzpolitik an die Erfordernisse des 

gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts gekoppelt. Daraus resultierte 

die Vorstellung einer antizyklischen Finanzpolitik, die den Staat legi-

timierte, im Sinne eines deficit spendings sich in Rezessionsphasen 

bewusst zu verschulden, um Nachfrage zu generieren, Arbeitslosig-

keit zu bekämpfen und die Wirtschaft anzukurbeln, während im Ge-

genzug in Hochkonjunkturphasen diese Schulden wieder abgebaut 

und Rücklagen für die nächste Rezession gebildet werden sollten 

(u.a. Mäding 1994; Diekmann 1998; Jahndorf 2003). Tatsächlich 

machte die Politik über Jahrzehnte hinweg vom schuldengenerieren-

den deficit spending großzügig Gebrauch, während dagegen der 

Schuldenabbau bzw. die Rücklagenbildung so gut wie nie umgesetzt 

wurden. In der Folge verfestigte sich ein struktureller Trend zur 

ständigen Neuverschuldung. Durch externe Sondereffekte wie die 

Finanzierung der deutschen Wiedervereinigung wurde der Schul-

denanstieg noch weiter beschleunigt. Angesichts dessen geriet die 

Goldene Regel zunehmend in Verruf. Diese Kritik wurde Anfang der 

2000er-Jahre durch die sogenannten „Blauen Briefe“ der Europäi-

schen Union an die Bundesrepublik Deutschland aufgrund der 
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Nichteinhaltung der 3%-Neuverschuldungsgrenze („Maastricht-

Grenze“) zusätzlich befeuert. Die Wirkungslosigkeit des Schuldenre-

gimes führte schließlich zu einem grundlegenden Paradigmenwech-

sel. Es entstand ein Misstrauen in die finanzpolitische Verantwortung 

der handelnden Akteur:innen in den Regierungen, Parlamenten und 

Verwaltungen (Hildebrandt 2016). Der Politik gelang es über Jahr-

zehnte nicht, die kontinuierlich steigende Staatsverschuldung in der 

Bundesrepublik zu verhindern. Schließlich befasste sich auch das 

Bundesverfassungsgericht im Jahr 2007 mit der fraglichen Perfor-

mance der Goldenen Regel und kam zu einem politisch desaströsen 

Urteil (Bundesverfassungsgericht 2007): 

 

„Unabhängig von der Frage, wie das Grundkonzept einer nachfrageorien-

tierten diskretionären Fiskalpolitik nach keynesianischem Vorbild inhalt-

lich zu beurteilen ist, ergibt sich dies aus der Erfahrung, dass die staatli-

che Verschuldungspolitik in der Bundesrepublik in den [...] vergangenen 

nahezu vier Jahrzehnten nicht antizyklisch agiert, sondern praktisch 

durchgehend einseitig zur Vermehrung der Schulden beigetragen hat. 

Das Regelungskonzept des Art. 115 Abs. 1 Satz 2 GG hat sich als verfas-

sungsrechtliches Instrument rationaler Steuerung und Begrenzung staat-

licher Schuldenpolitik in der Realität nicht als wirksam erwiesen.“  

 

Statt daher weiterhin darauf zu vertrauen, dass die Politik in der Lage 

ist, Staatstätigkeiten, Staatsausgaben und Kreditaufnahmen ökono-

misch sinnvoll abzuwägen, wuchsen nun die politischen, wirtschaftli-

chen und zivilgesellschaftlichen Stimmen zugunsten einer neuen, 

restriktiveren Regel zur zukünftigen Schuldeneinhaltung. In einer re-

präsentativen Umfrage 2007/2008 sprach sich eine Bevölkerungs-
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mehrheit in neun der 16 Bundesländer für die Einführung eines ver-

fassungsrechtlichen Schuldenverbots aus (Bertelsmann Stiftung 

2008). Die neue öffentlichkeitswirksame Devise lautete nunmehr 

„Automatik statt parlamentarischer Entscheidungen“ (Hickel 2013). 

Vor dem Hintergrund des öffentlichen Drucks waren die politischen 

Parteien nunmehr gezwungen, Handlungsfähigkeit und finanzpoliti-

sche Verantwortung zu zeigen. Der Deutsche Bundestag und der 

Bundesrat beschlossen im Dezember 2006 die Einsetzung einer 

Kommission zur Modernisierung der Bund-Länder-

Finanzbeziehungen (Föderalismuskommission II). Das Kernanliegen 

der Föderalismuskommission II war die gemeinsame Verständigung 

von Bund und Ländern auf geeignete Maßnahmen, um die beste-

hende Haushaltskrise zu bewältigen und künftige Haushaltskrisen 

vorzubeugen. Die Kommissionsberatungen gestalteten sich ange-

sichts der zahlreichen Konfliktlinien – Parteienwettbewerb, Bund-

Länder-Konflikte, regionale Nord-Süd- und West-Ost-Gefälle – als 

äußerst schwierig. Die ab 2007 allgegenwärtige Finanzkrise, die dar-

aus resultierende europäische Staatsschuldenkrise 2008/2009 sowie 

der anstehende Wahlkampf zur Bundestagswahl 2009 erhöhten zu-

gleich den Druck auf die Verabschiedung einer neuen Schuldenregel, 

da keine Partei als „Verhinderer“ in diesem fiskalisch angespannten 

Umfeld angeprangert werden wollte (Engelkamp 2017; Hanschel 

2012). Schließlich konnten die Reformarbeiten mit der Änderung des 

Grundgesetzes im Juli 2009 beendet werden. Im Zentrum dieser Ver-

fassungsänderung stand die Einführung der Schuldenbremse, nach 

der Bund und Länder grundsätzlich keine Kredite mehr aufnehmen 

dürfen, um ihre Haushalte auszugleichen. Die Schuldenbremse setzt 

damit Bund und Länder unter einem neuen Konsolidierungsdruck: 
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Zum ersten Mal unterliegt der Staat einer konkreten, operationali-

sierten Verpflichtung zur Haushaltskonsolidierung, da das konkrete 

Konsolidierungsvolumen – die Nettokreditaufnahme auf null – im 

Verfassungswortlaut geregelt ist. Mit diesem restriktiven Regime sol-

len die langfristige Tragfähigkeit der Haushalte von Bund und Län-

dern sowie die finanziellen Handlungsspielräume zur Erfüllung der 

staatlichen Aufgaben dauerhaft gesichert werden (Bundesministeri-

um der Finanzen 2017). Insgesamt ist mit der Schuldenbremse ein 

umfassendes Verfassungsregime etabliert, welches – im Vergleich zu 

allen bisherigen Schuldenregeln – ehrgeizigere Konsolidierungsziele 

verfolgt, Ausnahmeregelungen stärker begrenzt und die Notwendig-

keit der Haushaltskonsolidierung zur Realisierung der „Schwarzen 

Null“ stärker denn je in den Mittelpunkt der Politik und Öffentlichkeit 

rücken will. 

 

2. Funktionsweise und Performance 

Gemäß der Schuldenbremse in Artikel 109 Absatz 3 des Grundge-

setzes sind die Haushalte von Bund und Ländern grundsätzlich ohne 

Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Dieses grundsätzliche Ver-

bot der Nettokreditaufnahme gilt für den Bund bereits seit 2016 und 

für die Länder seit 2020. Für den Bund gilt darüber hinaus die be-

sondere Regelung, dass er sich strukturell bis zu einer Obergrenze 

von 0,35% des Bruttoinlandsproduktes verschulden darf, ohne dass 

die Schuldenbremse als verletzt gilt. Für die Länder gilt der grund-

sätzliche Anspruch eines ausgeglichenen Haushalts, der ohne jegli-

che Neuverschuldung auskommt. Darüber hinaus sind die Ausnah-

metatbestände für Nettokreditaufnahmen im Vergleich zur Golde-

nen Regel deutlich stärker begrenzt worden. Nur im Falle von Natur-
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katastrophen und außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der 

Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheb-

lich beeinträchtigen, dürfen die Kreditobergrenzen überschritten 

werden (Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 des Grundgesetzes). Im Falle der 

Aktivierung dieses Ausnahmetatbestandes muss im Gegenzug die 

vollständige Zurückführung verbindlich sichergestellt sein, indem ein 

konkreter verbindlicher Tilgungsplan durch den Deutschen Bundes-

tag beschlossen wird (Artikel 115 Absatz 2 Satz 7 des Grundgeset-

zes). Diese Regelung ist von besonderer Bedeutung, da mit „Tilgung“ 

die tatsächliche Zurückführung der aufgenommenen Kredite ge-

meint ist. Auch dies stellt ein Novum dar, da der Bund in der Vergan-

genheit fällige Kredite typischerweise schlicht durch neue aufge-

nommene Kredite ablöste. Insgesamt kann daher konstatiert wer-

den, dass die Schuldenbremse eine deutlich höhere Steuerungs-

reichweite als vorherige Schuldenregeln aufweist, vor allem durch 

das klare Neuverschuldungsverbot bei gleichzeitiger Verengung der 

Ausnahmeregelungen. Zur analytischen Bewertung der Schulden-

bremse eignet sich insbesondere die Theorie des Rational-Choice-

Institutionalismus (Shepsle 2006). Aus der Rational-Choice-

Perspektive kann die Schuldenbremse als ein Versuch gesehen wer-

den, die über Jahrzehnte hinweg verstetigte Verschuldungsspirale zu 

beenden, indem durch ein restriktives Verfassungsregime den fach-

politisch-administrativen Akteur:innen, die aus rationalem Nutzen-

kalkül tendenziell überwiegend ausgabenexpansiv handeln (z.B. 

„Wahlgeschenke finanzieren“), die Möglichkeit zum Schuldenmachen 

schlichtweg institutionell entzogen wird (Kropp 2010). Die politischen 

Vertreter:innen ausgabenexpansiver Ministerien und Fachbereiche 

werden somit in ihrem Wachstumsstreben nunmehr durch die 
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Schuldenbremse gehindert. Vice versa dürfte aus der Rational-

Choice-Sicht die Schuldenbremse zudem zu einer Stärkung von 

„sparsamen“ Finanzpolitiker:innen führen, da diese ein genuines In-

teresse am Haushaltsausgleich haben und mit der Schuldenbremse 

an neuen Argumenten und Instrumenten in Verfassungsqualität ge-

winnen. Auch das starke Interesse seitens der Öffentlichkeit gegen-

über der Schuldenbremse kann die haushaltsdisziplinierenden Effek-

te verstärken (Baumann 2012: 354). 

 

Tatsächlich entwickelten sich die deutschen öffentlichen Finanzen im 

Zeitraum ab Beschluss der Schuldenbremse äußerst positiv. Infolge 

der Finanzkrise und europäischen Staatsschuldenkrise erreichte die 

deutsche Schuldenstandsquote 2010 zunächst den Höchstwert von 

rund 82%. Doch schon ab 2013 ging die Schuldenstandsquote kon-

tinuierlich zurück, bis zum Stand von rund 59% in 2019. Damit wurde 

sogar der „Maastricht-Referenzwert“ von 60% erstmal seit Jahrzehn-

ten wieder unterschritten (Datenquelle: Bundesministerium der Fi-

nanzen 2021). Zwar ist zu konzedieren, dass diese positive Entwick-

lung– durchaus offenkundig – nicht allein auf die Schuldenbremse 

zurückgeführt werden kann. Der Wirtschaftsaufschwung nach der 

Finanzkrise und die historisch geringen Zinsen haben die Entwick-

lung signifikant unterstützt. Gleichwohl kann ebenso postuliert wer-

den, dass es durchaus der Verdienst der Schuldenbremse ist, dass 

dieses window of opportunity für die Haushaltskonsolidierung durch 

die restriktiven institutionellen Regeln tatsächlich erfolgreich reali-

siert werden konnte. Insofern hat die Schuldenbremse ihre fiskali-

sche Wirksamkeit mehr als ein Jahrzehnt lang eindrucksvoll bewie-

sen. Doch mit der beispiellosen, weltweiten COVID-19-Krise ab 2020 
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veränderten sich die fiskalischen Rahmenbedingungen maßgeblich. 

Die Finanzierung der weitreichenden staatlichen Maßnahmen zur 

Bewältigung der COVID-19-Pandemie stellte die Schuldenbremse vor 

gänzlich neuen Herausforderungen. 

 

3. Schuldenbremse in der COVID-19-Krise 

Die COVID-19-Pandemie ab 2020 stellte die erste intensive Belas-

tungsprobe für die Schuldenbremse dar. Mit dem „größten Hilfspa-

ket in der Geschichte Deutschlands“ (Bundesministerium der Finan-

zen 2020) wurden im März 2020 haushaltswirksame Maßnahmen 

von 353 Milliarden Euro und Garantien von 820 Milliarden Euro be-

schlossen. Zur Finanzierung wurden 156 Milliarden Euro neue 

Schulden aufgenommen. Zu den Maßnahmen zählten u.a. Investitio-

nen in die Gesundheitsversorgung, Familien-/Sozialleistungen, So-

forthilfen für Selbständige und Unternehmen, Kapitalmaßnahmen 

und Bürgschaften für Großunternehmen sowie steuerrechtliche Er-

leichterungen (ebd.). Mit einem weiteren „Konjunktur- und Krisen-

bewältigungspaket“ (Bundesregierung 2020) im Volumen von 130 

Milliarden Euro im Juni 2020 wurden u.a. der Mehrwertsteuersatz 

von 19% auf 16% bzw. von 7% auf 5% befristet bis Ende 2020 ge-

senkt, die EEG-Umlage reduziert, ein „Kinderbonus“ ausgezahlt und 

ein umfassendes Programm für Überbrückungshilfen für kleine und 

mittlere Unternehmen aufgelegt. Infolge der fortwährenden Pande-

mie wurden die entsprechenden Programme und Hilfen kontinuier-

lich ausgebaut und fortgeschrieben: 

 

- Nach der o.g. ersten Überbrückungshilfe bis August 2020 

folgten die Überbrückungshilfen II (bis Dezember 2020), III 
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(bis Oktober 2021), III Plus (bis Dezember 2021) und IV (bis 

Ende Juni 2022), 

 

- November- und Dezemberhilfen aufgrund von „Lockdowns“ 

in 2020, 

 

- Die „Neustarthilfe“ für Soloselbständige (Januar bis Juni 2021), 

Neustarthilfe Plus I (Juli bis September 2021), Neustarthilfe 

Plus II (Oktober bis Dezember 2021), Neustarthilfe 2022 (Ja-

nuar bis Ende Juni 2022), 

 

- Weitere steuerliche Hilfen wie etwa die Homeoffice-Pauschale 

(zunächst befristet bis Ende 2022, inzwischen dauerhaft ent-

fristet), erweiterte Verlustverrechnungen bis Ende 2023, Ver-

besserte Abschreibungsmöglichkeiten bei beweglichen Wirt-

schaftsgütern, Steuerfreie Zuschüsse der Arbeitgeberinnen 

und Arbeitgeber zum Kurzarbeitergeld bis Ende Juni 2022, 

verlängerte steuerliche Investitionsfristen, 

 

- Diverse Instrumente der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

und des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), Bürgerschaf-

ten und Garantien, 

 

- das Kurzarbeitergeld (zunächst bis Ende 2022, infolge des 

Angriffskriegs auf die Ukraine bis Ende Juni 2023 verlängert). 
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Mit diesen zahlreichen staatlichen Unterstützungsprogrammen und 

Einzelmaßnahmen ist eine signifikante Neuverschuldung unter dem 

Regime der Schuldenbremse verbunden. Dies ist möglich, da der 

deutsche Bundesgesetzgeber von der beschriebenen Ausnahmere-

gelung der Schuldenbremse vielfach Gebrauch gemacht hat. Auf An-

trag der Regierungsfraktionen beschloss der Deutsche Bundestag im 

Rahmen des ersten Nachtragshaushalts 2020 am 25.03.2020, dass 

mit Blick auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie eine außer-

gewöhnliche Notsituation im Sinne des Artikels 115 Absatz 2 Satz 6 

des Grundgesetzes vorliegt. Diese Notsituation wird damit begrün-

det, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie nahezu alle Be-

reiche der Gesellschaft erfassen und staatliche Maßnahmen im er-

heblichen Umfang erfordern. Zudem sei die Notsituation in ihrem 

Ausmaß außergewöhnlich und bisher einmalig. Der Eintritt der Pan-

demie habe sich der Kontrolle des Staats entzogen und beeinträch-

tige die staatliche Finanzlage erheblich (Deutscher Bundestag 2020). 

Dieser Antrag zur Aktivierung des Ausnahmetatbestands der Schul-

denbremse wurde interfraktionell durch CDU/CSU, SPD, FDP, Linke 

und Grüne – mit Ausnahme der AfD-Fraktion – mit überwältigender 

Mehrheit angenommen (Deutscher Bundestag 2020a). Es bestand 

demnach ein breiter politischer Konsens, dass ein Krisenmoment 

vorliegt, der die Ausrufung der Ausnahme der Schuldenbremse 

rechtfertigt. Mit dem Beschluss des Deutschen Bundestages wurde 

eine Überschreitung der nach der Schuldenbremse zulässigen Ver-

schuldungsobergrenze von zunächst rund 100 Milliarden Euro ge-

nehmigt. Mit dem zweiten Nachtragshaushalt 2020 vom 02.07.2020 

wurde die zulässige Überschreitung schließlich auf rund 119 Milliar-

den Euro erweitert (Deutscher Bundestag 2020b). Auch für den 
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Bundeshaushalt 2021 wurde die Ausnahmeregelung der Schulden-

bremse mit Verweis auf die andauernde außergewöhnliche Notsitua-

tion wieder aktiviert. Mit dem Beschluss über den ersten Nachtrags-

haushalt am 15.04.2021 wurde eine Überschreitung der Verschul-

dungsobergrenze von 213 Milliarden Euro für den Bundeshaushalt 

2021 beschlossen (Deutscher Bundestag 2021a). 

 

Angesichts dieser massiven Ausgabenexpansionen des Staates wäh-

rend der COVID-19-Pandemie kann zunächst konstatiert werden, 

dass die Schuldenbremse kein wesentliches Hemmnis darstellt, um 

in einem außergewöhnlichen Krisenmoment wie der COVID-19-Krise 

umfangreiche finanzwirksame Maßnahmen kurzfristig umzusetzen, 

die zur Erreichung politischer Ziele wie die Eindämmung der Pande-

mie oder die Stabilisierung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt beitra-

gen sollen. Stattdessen zeigt die Entwicklung der vergangenen Jahre, 

dass die Schuldenbremse den politischen Akteur:innen vielmehr ei-

ne effektive institutionelle Ermächtigungsgrundlage für Sonderaus-

gaben bereitgestellt hat. Die mit der Schuldenbremse verankerte 

Ausnahmeregel für außergewöhnliche Notsituationen hat zur erheb-

lichen Senkung von Transaktionskosten im politischen Willensbil-

dungsprozess beigetragen und damit schnelle, konsensuale Be-

schlüsse im Parlament ermöglicht. 

 

Auf der Haben-Seite der Schuldenbremse stehen somit zwei wesent-

liche Erfolge: Zum einen der signifikante Beitrag der Schuldenbrem-

se zur erfolgreichen Haushaltskonsolidierung in den Jahren nach der 

Finanzkrise 2007/2008 bis 2019, die es ermöglicht hat, über ein Jahr-

zehnt lang enorme Staatsschulden abzubauen. Damit wurde auch 
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die Grundlage geschaffen, dass jetzt in der COVID-19-Krise Neuver-

schuldungen möglich sind, ohne dass die Tragfähigkeit des öffentli-

chen Haushaltes substanziell belastet wird. Zum anderen ermöglicht 

die Schuldenbremse die Realisierung von aktiver Krisenpolitik trotz 

restriktivem Verschuldungsregime, da der Ausnahmekorridor in der 

Schuldenbremse zwar eng definiert, aber immer noch so auskömm-

lich ist, dass staatliche Handlungsfähigkeit in einer Krise gewährleis-

tet wird. Daraus kann postuliert werden, dass die Schuldenbremse 

eine geeignetere Balance zwischen Restriktion und Flexibilität im öf-

fentlichen Haushalt bietet als bisherige Schuldenregeln. Angesichts 

der weiterhin offenen Entwicklung der COVID-19-Pandemie ist denk-

bar, dass im Rahmen der fiskalisch aktivierten Notsituation noch wei-

tere Schulden im aktuell laufenden Haushaltsjahr 2022 aufgenom-

men werden, wenn die Pandemiebewältigung dies aus Sicht der poli-

tischen Akteure erforderlich macht. Die Schuldenbremse gibt den 

politischen Krisenmanager:innen hierfür den notwendigen Spiel-

raum. Zur holistischen Bewertung der Schuldenbremse ist es jedoch 

evident erforderlich, das Verfassungsregime nicht nur aus dem 

Blickwinkel der Sicherstellung staatlicher Handlungsfähigkeit, son-

dern wieder aus der eigentlich zugrundeliegenden zentralen Per-

spektive der Haushaltskonsolidierung zu evaluieren – im einem 

nunmehr durch die COVID-19-Pandemie signifikant veränderten fis-

kalischen Umfeld. 
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4. Rückkehr zur Normalität? 

Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP haben zu Beginn ihres koa-

litionären Wirkens nach der Bundestagswahl im September 2021 

zügig die ersten fiskalpolitischen Eckpfeiler gesetzt:  

 

Gemäß dem Koalitionsvertrag sollte auch der Bundeshaushalt 2022 

noch mit der außergewöhnlichen Notsituation begründet werden, 

sodass erneut von der Ausnahmeregel der Schuldenbremse Ge-

brauch gemacht werden wurde. Tatsächlich wurde das Haushalts-

jahr 2022 noch mit einer Nettokreditaufnahme von insgesamt 115,4 

Milliarden Euro und mithin „ohne Schuldenbremse“ abgeschlossen.  

 

Doch die Ampel-Parteien vereinbarten über den Koalitionsvertrag 

bereits frühzeitig, dass ab dem Bundeshaushalt 2023 wieder die re-

gulären Vorgaben der Schuldenbremse vollständig eingehalten sol-

len (Bundesregierung 2021). Dies umfasst auch die verbindlich zu 

regelnde Zurückführung der Schulden, die im Zuge der COVID-19-

Pandemie aufgenommen wurden. 

 

Die grundlegende Frage ist mithin, ob nach einer erfolgreichen Pan-

demiebewältigung der Wechsel vom schuldengenerierenden Not-

fallmanagement zurück zum konsolidierenden Regelmodus der 

Schuldenbremse erfolgreich gelingen kann. Dieser Übergang stellt 

für die Schuldenbremse abermals eine neuartige Bewährungsprobe 

dar. Schon während der gesamten Zeit der COVID-19-Pandemie hat 

die politische und gesellschaftliche Debatte um die Legitimität der 

Schuldenbremse neuen Auftrieb erfahren; teilweise wurde sogar 

schon vom „schleichenden Tod“ der Schuldenbremse gesprochen 
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(Greive 2020). Eine solche Sichtweise erscheint auf dem ersten Blick 

durchaus plausibel, schließlich hat die COVID-19-Pandemie zeitweilig 

zu einer Rekordverschuldung des öffentlichen Gesamthaushaltes 

von rund 2.284 Milliarden Euro zum Ende des 3. Quartals 2021 ge-

führt (Statistisches Bundesamt 2021).  

 

Gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 7 des Grundgesetzes muss die Akti-

vierung des Ausnahmetatbestandes der Schuldenbremse mit einem 

Beschluss über einen Tilgungsplan verbunden sein (siehe voriges 

Kapitel). Vor diesem Hintergrund hat der Deutsche Bundestag paral-

lel zur Feststellung der außergewöhnlichen Notsituation im Haus-

haltsjahr 2020 am 25.03.2020 den Tilgungsplan beschlossen, die auf 

Grundlage des Ausnahmetatbestandes aufgenommenen Kredite im 

Bundeshaushalt 2020 ab dem Haushaltsjahr 2023 in einem Umfang 

von 5% p.a. zu tilgen (Deutscher Bundestag 2020). Dies würde einer 

jährlichen Rate von wahrscheinlich mehr als 10 Milliarden Euro pro 

Jahr über 20 Jahre entsprechen. Auf dem ersten Blick erscheint der 

Zeitraum sehr lang. Im Vergleich zu z.B. Bundesanleihen, die typi-

scherweise mit Laufzeiten von 10 oder 30 Jahren ausgegeben wer-

den, relativiert sich jedoch der Tilgungszeitraum signifikant. Für die 

im Bundeshaushalt 2021 aufgenommenen Pandemiebedingten Kre-

dite hat die damalige schwarz-rote Koalition sogar nur einen Til-

gungszeitraum von 17 Jahren ab 2026 beschlossen, sodass die bei-

den Tilgungspläne für die Überschreitung der Nettokreditaufnahme 

2020 und 2021 zeitgleich in 2042 enden sollen (Deutscher Bundes-

tag 2021b).  

 



Meister, J. (2023). Die Schuldenbremse in der COVID-19-Krise – quo vadis? 

https://doi.org/10.48441/4427.966 
 

 

16 

Erste politische und mediale Stimmen wurden schnell laut, die eine 

Verlängerung des Tilgungszeitraums auf 50 Jahre fordern, um künfti-

ge Haushalte nicht zu stark mit Tilgungszahlungen zu belasten (z.B. 

Tagesspiegel 2020). Tatsächlich ließe sich der Tilgungszeitraum 

durch ein einfaches Gesetz jederzeit vom Deutschen Bundestag ex 

post anpassen. Aus fiskalischer Sicht stellt vor diesem Hintergrund 

die tatsächliche Tilgung der pandemiebedingten Kredite die nun-

mehr anstehende, zentrale Herausforderung für die Schuldenbrem-

se in den kommenden Jahren dar. Eine möglichst zeitnahe Zurück-

führung der Kredite erscheint aus haushaltspolitischer Sicht drin-

gend geboten, um die Effektivität und Autorität der Schuldenbremse 

weiter zu gewährleisten. Hierfür wäre es erforderlich, dass die be-

schlossenen Tilgungspläne nicht zum Gegenstand politischer Ver-

handlungsarenen werden dürfen, sondern konsequent und auch 

über künftige Legislaturperioden verbindlich bleiben. Je stärker die 

Tilgungsregel in der politisch-administrative Governance institutiona-

lisiert und von den politischen Akteur:innen internalisiert ist, desto 

besser kann die Schuldenbremse ihre fiskalischen Effekte ausspie-

len. Von der Europäischen Union kann die Bundesregierung dabei 

keine Rückendeckung erwarten: Die im EU-Haushalt aufgenomme-

nen Schulden zur europäischen Bewältigung der COVID-19-

Pandemie sollten nach dem Willen der Europäischen Kommission 

sogar erst ab 2028 über einen langen Zeitraum bis 2058 zurückge-

zahlt werden, zumal zur entsprechenden Finanzierung neue Ein-

nahmequellen für den EU-Haushalt erst noch erschlossen werden 

müssen (Europäische Union 2021). Vor der Bundesregierung liegt 

daher durchaus eine finanzpolitische Mammutaufgabe, deren Aus-

gang lange Zeit völlig offen erschien: Sollte die Bundesregierung an 
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der Schuldenbremse als fiskalisches Verfassungsregime festhalten 

wollen, wird sie gemäß dem Koalitionsvertrag die Schuldenbremse 

mit dem Bundeshaushalt 2023 wiedereinführen müssen. Eine Ab-

weichung vom Koalitionsvertrag würde dagegen die Integrität der 

Schuldenbremse und die Priorität stabiler Staatsfinanzen massiv in-

frage stellen. Ein solcher Dammbruch, der die Schuldenbremse im 

schlimmsten Fall zu einer gescheiterten „Goldenen Regel 2.0“ redu-

zieren würde, wäre zumindest aus fiskalischer Sicht dringend zu 

vermeiden. 

 

5. Die Entwicklung seit 2023 

Schließlich wurde sodann im November 2022 der Bundeshaushalt 

2023 beschlossen – zwar mit einer Neuverschuldung von zwar 45,6 

Milliarden Euro, die aber vor dem Hintergrund der Einhaltung der 

Obergrenze der strukturellen Nettokreditaufnahme von maximal 

0,35% des Bruttoinlandsproduktes erstmals wieder die Rückkehr zur 

Schuldenbremse tatsächlich darstellte. Es ist davon auszugehen, 

dass das Haushaltsjahr 2023, trotz der Auswirkungen des Angriffs-

krieges auf die Ukraine und den mit ihr verbunden Folgewirkungen 

auf Staat und Wirtschaft, unter Einhaltung der Schuldenbremse ab-

schließen wird. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in der Som-

mer-Pressekonferenz am 14.07.2023 erneut ausdrücklich zur Schul-

denbremse im Haushalt bekannt (dpa 2023). 

 

Auch der gegenwärtige Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 

2024 sieht mit einer Neuverschuldung von „nur noch“ 16,6 Milliarden 

Euro eine erneute Einhaltung der Schuldenbremse vor (Bundesre-

gierung 2023). Vor allem Bundeskanzler und Bundesfinanzminister 
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forcieren energisch die Einhaltung der Schuldenbremse. Die Einhal-

tung der Schuldenbremse nach den hohen Ausgaben während der 

COVID-19-Krise und aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine, sei 

„ein richtiger Schritt“, so der Bundeskanzler (dpa 2023). Das Bundes-

kanzleramt kommt zu einem klaren haushaltspolitischen Bekenntnis: 

„Auch ein wichtiges Signal für die Zukunft: Die Neuverschuldung wird 

wieder wie vorgesehen eingehalten. Wir sind bei dem Haushalt wieder auf 

der richtigen Umlaufbahn und das finde ich ein gutes Zeichen, sagte der 

Kanzler“ (Bundesregierung 2023a). 

 

Damit hat der Bund, nach drei Jahren Ausrufung der Ausnahmerege-

lung für außergewöhnliche Notsituationen in Folge (2020-2022), den 

Weg zurück zur Schuldenregel wieder deutlich sichtbar eingeschla-

gen – trotz der verheerenden Folgen des russischen Angriffskriegs 

auf die Ukraine, die sich auch in finanzieller Hinsicht zeigen. Das er-

scheint, aus einer finanz- und haushaltspolitischen Sicht gesehen, 

durchaus beachtlich. Die Haushaltspolitik der Zeitenwende steht 

weiterhin unter dem Paradigma der Schuldenbremse. 
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